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Durch die Steuereinnahmen, 
die dem Bund jährlich durch 
Schwarzarbeit entgehen, erhöht 
sich die Steuerlast jedes einzel-
nen Steuerzahlers – unabhän-
gig davon, ob er Arbeitnehmen-
der oder Arbeitgebender ist. Wer 
Haushaltshilfen, Babysitter, Gärt-
ner und Pflegepersonal nicht an-
meldet, handelt illegal. Helfen Sie 
mit und nehmen Sie Ihre Verant-
wortung wahr! 

Auf der Ebene der einzelnen 
Arbeitnehmenden ist die illegale 
Beschäftigung im Moment zwar 
ein Gewinn, da die Lohnauszah-
lung ohne Abzüge höher ausfällt, 
doch kann sich dies zu einem spä-
teren Zeitpunkt als grosses Ver-
lustgeschäft erweisen. Auswir-
kungen sind in sämtlichen Sozi-
alversicherungen zu spüren. 

Das schwarz erwirtschaftete 
Einkommen fliesst nicht in die 
Rentenberechnung mit ein, was 
vor allem bei niedrigen Erwerbs-
einkommen zu einer tieferen Ren-
te im Falle von Invalidität oder im 
Alter führen kann. Oftmals müs-
sen diese tiefen Renten durch 
Zahlungen von Ergänzungsleis-
tungen ausgeglichen werden. Die 
Ergänzungsleistungen wiederum 

werden von Bund und Kantonen 
finanziert.

Bei der Arbeitslosenversicherung 
ist die Beitragszahlung sehr wich-
tig. Verliert ein Arbeitnehmer sei-
ne Stelle und war nicht bei der 
ALV versichert, bedeutet dies, 
dass er auf diesen Teil seines Ein-
kommens keinen Anspruch auf 
Arbeitslosentaggeld geltend ma-
chen kann. Ist eine Person bereits 
arbeitslos und kommt einer nicht 
gemeldeten Tätigkeit nach, macht 
sie sich strafbar.

Personen, die nicht ordentlich 
angemeldet sind, haben keinen 
Versicherungsschutz und im Fal-
le eines Unfalls kann es zu einem 
bösen Erwachen kommen, da sich 
keine Versicherung für den Scha-
den (medizinische Kosten und 
Lohnfortzahlung) verantwortlich 
zeigt. Langwierige Rechtsstreitig-
keiten und hohe Kosten können 
die Folge sein. In manchen Fällen, 
in denen diese Kosten nicht durch 
die involvierten Parteien gedeckt 
werden können, wird erneut die 
Öffentlichkeit und somit wieder je-
der Steuerzahler belastet.

Die Lösung: Die Zentrale Ab-
rechnungsstelle für Sozialversi-

cherungen (ZAS) unterstützt Ar-
beitgebende in Privathaushalten 
mit einer einfachen und sicheren 
Lösung, um ihre Angestellten zu 
versichern. Mit nur einem A4-
Formular, welches in 10 Minu-
ten ausgefüllt ist, können Sie bei 
der ZAS Ihre Haushaltshilfe, Ba-
bysitter, Gärtner oder Pflegeper-
sonal anmelden. Sämtliche anfal-
lenden administrativen Arbeiten 
für die Anmeldung und das Ab-
rechnen der Sozialversicherun-
gen werden zentral durch die Ab-
rechnungsstelle erledigt. Die ZAS 
rechnet die AHV-, IV-, EO- und 
Arbeitslosenversicherungsprä-
mien, Beiträge zur Berufsunfall-
versicherung, je nach Arbeitsver-
hältnis Beiträge zur Nichtberufs-
unfallversicherung, zur Berufli-
chen Vorsorge, zur optionalen 
Krankentaggeldversicherung so-
wie die Quellensteuer für auslän-
dische Arbeitnehmende ab. Zu-
sätzlich bieten wir weitere Dienst-
leistungen rund um das The-
ma an.
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Schwarzarbeit ist und bleibt ein Brenn-
punkt-Thema. Jeder zehnte Franken wird 
am Fiskus vorbei verdient. Der volks-
wirtschaftliche und soziale Schaden ist 
enorm, denn Schwarzarbeiter profitieren 
von Leistungen des Staates, ohne sich an 
den Kosten zu beteiligen. Dabei ist es so 
einfach: Ein Formular und alles wird legal!
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